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Die Weimarer Reichsverfassung und das Grundgesetz 

Weimarer Reichsverfassung (WRV) Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland 1949 

Verfassungsregelungen Auswirkungen Verfassungsregelungen Auswirkungen 

Reichspräsident 

 vom Volk direkt auf 7 Jah-
re gewählt 

 kann Parlament auflösen 

 ernennt und entlässt den 
Reichskanzler 

 ordnet Ausnahmezustand 
an und erläßt gesetzes-
wirksame Notverordnun-
gen (auch Grundrechte 
können zeitweise außer 
Kraft gesetzt werden (Art. 
48) 

 hat Oberbefehl über die 
Streitkräfte (Reichswehr) 

 Bundespräsident 

 von der Bundesversamm-
lung (alle Abgeordnete des 
Bundestages und die glei-
che Anzahl von Abgeord-
neten aus den Landtagen) 
auf 5 Jahre gewählt 

 einmalige Wiederwahl 
möglich 

 schlägt dem Bundestag 
Kanzlerkandidaten vor 

 ernennt und entlässt auf 
Vorschlag des Bundeskanz-
lers Minister 

 

Reichstag 

 reines Verhältniswahl-
recht von Verfassung  
vorgeschrieben 

 Bundestag 

 personalisiertes Verhält-
niswahlrecht mit 5%-
Sperrklausel (Erststim-
me/Mehr-heitswahl - 
Zweitstimme/Verhält-
niswahl); Wahlsystem  
veränderbar 

 

Reichskanzler / Reichsregie-
rung 

 Reichskanzler wird vom 
Reichspräsidenten er-
nannt 

 destruktives Mißtrauens-
votum gegen Reichskanz-
ler und Reichsminister 
(Abwahl ohne Neuwahl) 

 Bundeskanzler / Bundesregie-
rung 

 Bundeskanzler wird vom 
Bundestag gewählt 

 konstruktives Mißtrauens-
votum gegen den Bundes-
kanzler (Abwahl durch 
Neuwahl) 

  

Parteien 

 in der Verfassung nicht 
positiv erwähnt (extra-
konstitutioneller Status) 

 Parteien 

 Parteien als Verfassungsin-
stitutionen ausdrücklich 
erwähnt (Art. 20 GG) 

 

Plebiszitäre Partizipations-
möglichkeiten 

 Gesetzgebung durch 
Volksentscheide und 
Volksbegehren möglich 
(direkte Demokratie) 

 Repräsentation durch  
gewählte Abgeordnete 

 auf Bundesebene sind 
Volksentscheide nur in 
Fragen der Länderneuglie-
derung möglich 

 

Schutz der Verfassung 

 Verfassung leicht änder-
bar 

 Parteienverbot nicht 
möglich 

 Wertneutrale Verfassung 

 Schutz der Verfassung 

 Verfassungsänderung 
schwierig: Änderung des 
GG-Wortlauts  

 Parteienverbot durch 
BVerfG möglich 

 Wertgebundene Verfas-
sung 

 

 


